
 

 

 

SynBiotic SE 

München 

 

WKN A3E5A5 

ISIN DE000A3E5A59 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: SBX092023oHV 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der  

 

am 29. September 2023, 

um 10:00 Uhr (MESZ), 

 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Die Hauptversammlung wird gemäß § 19 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft in Form einer 

virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten abgehalten. Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete 

Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

im passwortgeschützten Internetservice übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre 

erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im 

Sinn des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Pinsent Masons Rechtsanwälte 

Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB, Ottostraße 21, 2. Stock, 80333 München.  
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 
Abs. 1 sowie Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses SBX092023oHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A3E5A59 

2. Name des Emittenten  SynBiotic SE 

C. Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung  29.09.2023 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20230929] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
08:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Virtuelle Hauptversammlung:  
https://www.synbiotic.com/investors-press 

Im Sinne des Aktiengesetzes:  
Geschäftsräume der Pinsent Masons Rechtsanwälte 
Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB, Ottostraße 21, 2. 
Stock, 80333 München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  22.09.2023 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20230922] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.synbiotic.com/investors-press 
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Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des 

Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2022 

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das 

Geschäftsjahr 2022 
 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das 

Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

 
3. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2023 
 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Berlin, Alt-

Moabit 2, 10557 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 

 

4. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/I, die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung 

 

Das Genehmigte Kapital 2022/I wurde teilweise aufgebraucht. Das Genehmigte Kapital 

2022/I soll daher aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2023/I geschaffen 

werden.  

 

Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Das Genehmigte Kapital 2022/I gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft wird mit 

Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des unter den nachfolgenden Ziffern 

beschlossenen neuen Genehmigten Kapitals 2023/I aufgehoben. 

 

b) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, bis zum 28. September 2028 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 

EUR 2.338.689,00 durch Ausgabe von bis zu 2.338.689 neuen, auf den Namen 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2023/I). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise 

eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem 

nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 

Der Verwaltungsrat wird jedoch ermächtigt das gesetzliche Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen,  

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 
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- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der 

Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 

Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von anderen Assets oder 

Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 

dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde; 

 

- zum Zwecke der Einführung der Aktie der Gesellschaft an einer ausländischen 

Wertpapierbörse, gegebenenfalls in Form von ADS, und in diesem 

Zusammenhang auch zur Schaffung der Aktien, gegebenenfalls in Form von 

ADS, welche zur Abwicklung oder im Zusammenhang mit einer 

Mehrzuteilungsoption verwendet werden, wobei die Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen 15 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf. 

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 

und ihrer Durchführung festzulegen und die Fassung der Satzung entsprechend 

dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten 

Kapital 2023/I jeweils anzupassen. 

 

c) § 5 der Satzung wird entsprechend dem vorstehenden Beschluss wie folgt neu 

gefasst:  

 

"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 28. September 2028 das Grundkapital 

der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 2.338.689,00 

durch Ausgabe von bis zu 2.338.689 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). Dabei 

ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche 

Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien 

von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten 

Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der 

Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  
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- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

 

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der 

Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 

Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von anderen Assets oder 

Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen 

dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen 

nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft aus-

gegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde; 

 

- zum Zwecke der Einführung der Aktie der Gesellschaft an einer ausländischen 

Wertpapierbörse, gegebenenfalls in Form von ADS, und in diesem 

Zusammenhang auch zur Schaffung der Aktien, gegebenenfalls in Form von 

ADS, welche zur Abwicklung oder im Zusammenhang mit einer 

Mehrzuteilungsoption verwendet werden, wobei die Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen 15 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf. 

 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 

und ihrer Durchführung festzulegen und die Fassung der Satzung entsprechend 

dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten 

Kapital 2023/I jeweils anzupassen." 

 

Bericht des Verwaltungsrats gemäß Artikel 5 und Artikel 9 Abs. 1 c) ii) Verordnung 

(EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der 

Europäischen Gesellschaft (SE) (kurz SE-VO) i.V.m. §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 

Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in 

Tagesordnungspunkt 4 

 

Der Verwaltungsrat hat zu Tagesordnungspunkt 4 einen schriftlichen Bericht über die 

Gründe für den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

erstattet, welcher von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

zugänglich ist. Der Bericht wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 
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5. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/I und die 

entsprechende Satzungsänderung 

 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen:  

 

a) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, bis zum 28. September 2028 einmalig oder 

mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Mio. 

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) mit einer Laufzeit von 

längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 668.689,00 nach 

näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmalig, insgesamt oder in 

Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. 

 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 

Schuldverschreibungen zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in einer 

Weise eingeräumt werden, dass die Schuldverschreibungen von einem oder 

mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf die Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht auf Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise 

auszuschließen, 

 

- sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden 

und so ausgestattet sind, dass ihr Ausgabepreis ihren nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht 

wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung 

der dabei begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflichten 

auszugebenden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der 

Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

 

- um den Inhabern von Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem 

Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte 

zustünden; 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 
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Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 

Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen 

nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft 

umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 

auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen 

nicht übersteigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 

Nennbetrages einer Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten 

Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich 

auch durch Division des unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags 

einer Wandelschuldverschreibung durch den festgelegten Wandlungspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das 

Umtauschverhältnis variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer 

festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses 

während der Laufzeit oder während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der 

Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine 

ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende 

Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 

zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen wird bzw. werden jeder 

Optionsschuldverschreibung eine oder mehrere Optionsschein(e) beigefügt, der 

bzw. die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Verwaltungsrat 

festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft 

berechtigt bzw. berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je 

Optionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der 

Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

 

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine 

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt 

begründen. Schließlich können die Schuldverschreibungsbedingungen vorsehen, 

dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung die Gesellschaft dem 

Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, 

sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Ferner können die jeweiligen 

Schuldverschreibungsbedingungen festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. 

Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden können.  

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft (Bezugspreis) muss auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/ 

Wandlungspreis entweder (a) mindestens 80 % des durchschnittlichen 

Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an der Börse Düsseldorf, sofern die 

Aktien in den XETRA-Handel einbezogen sind, mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel 

(oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen unmittelbar vor dem 
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Tag der Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat über die Begebung der 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an der Börse 

Düsseldorf, sofern die Aktien in den XETRA-Handel einbezogen sind, mindestens 

80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-

Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Tage, an denen die Bezugsrechte 

an der Börse Düsseldorf gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten 

Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG 

bleiben unberührt.  

 

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässerungen des 

wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten 

und dafür keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, werden die 

Wandlungs- oder Optionsrechte – unbeschadet des geringsten Ausgabebetrags 

gemäß § 9 Abs. 1 AktG – wertwahrend angepasst, soweit die Anpassung nicht 

bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag 

des Grundkapitals der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf den Namen 

lautenden Stückaktien den Nennbetrag pro Schuldverschreibung nicht 

überschreiten.  

 

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach näherer 

Bestimmung der Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen 

auch die Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft 

bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der 

Options- bzw. Wandlungspflicht vorgesehen werden. Die Schuldverschreibungs-

bedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder 

anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der 

Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflichten vorsehen. 

 

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 

Ausstattung der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, insbesondere 

Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Optionspreis 

und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, festzusetzen. 

 

b) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 668.689,00 durch Ausgabe 

von bis zu 668.689 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 

von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die 

gemäß vorstehender Ermächtigung begeben werden. Die Bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung 

der Hauptversammlung vom 29. September 2023 von der Gesellschaft bis zum 

28. September 2028 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht 

Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen 



- 9 - 

  

erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 

werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, für das zum 

Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungsrechts noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, 

am Gewinn teil. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen und die Fassung der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 

anzupassen. 

 

c) § 4 der Satzung wird um folgenden Absatz 3 erweitert: 

 

„(3) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 668.689,00 durch 

Ausgabe von bis zu 668.689 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 29. September 2023 von der Gesellschaft bis zum 

vom 28. September 2028 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. 

Optionsrecht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere 

Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der 

Ausübung des Wandlungsrechts noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist, am Gewinn teil. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen 

und die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 

bedingten Kapitals anzupassen.“ 

 

Bericht des Verwaltungsrats gemäß Artikel 5 und Artikel 9 Abs. 1 c) ii) Verordnung 

(EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Eu-

ropäischen Gesellschaft (SE) (kurz SE-VO) i.V.m. § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts zu 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Der Verwaltungsrat hat zu Tagesordnungspunkt 5 einen schriftlichen Bericht über die 

Gründe für den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

erstattet, welcher von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

zugänglich ist. Der Bericht wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 
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6. Wahlen zum Verwaltungsrat 

 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich § 11 Abs. 1 der Satzung i.V.m. § 23 SEAG 

aus drei Mitgliedern zusammen. 

 

Das Mitglied des Verwaltungsrats Herr Dr. Marlon Braumann hat sein Mandat als 

Verwaltungsrat mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2023 niedergelegt. Das 

Amtsgericht München - Registergericht - hat auf Antrag des Verwaltungsrats Herrn 

Rainer Seiler bis zum Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des 

Verwaltungsrats gewählt. Zudem haben die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats, 

Herr Sebastian Stietzel und Herr Thomas Hanke, jeweils ihr Mandant als Verwaltungsrat 

mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Es sind daher 

Neuwahlen erforderlich. 

 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, 

 

a) Herrn Frank Otto, Unternehmer, wohnhaft in Hamburg, 

 

b) Herrn Rainer Seiler, Geschäftsführer der Solutions Beratung GmbH Lösungen im 

Gesundheitswesen, wohnhaft in Öpfingen sowie 

 

c) Herrn Oliver Conrad, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wohnhaft in Troisdorf, 

 

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Verwaltungsrats für 

das Geschäftsjahr 2027 beschließt, in den Verwaltungsrat zu wählen 

 

Der Verwaltungsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten 

vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Es ist 

beabsichtigt die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats im Wege der 

Einzelabstimmung durchzuführen. 
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Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung  

 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 19 Abs. 5 der Satzung 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer 

Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am 

Versammlungsort ist ausgeschlossen.  

 

I. Zuschaltung 

 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder 

deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 

29. September 2023 ab 10:00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Über den 

passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 

(und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem 

ihre Aktionärsrechte ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch 

einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden 

Zugangsdaten erhält. Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, 

Stimmrechtsberater und sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können 

sich des passortgeschützten Internetservices bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf 

Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verfügung.  

 

Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des passwortgeschützten 

Internetservices während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 

29. September 2023 sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten elektronisch zur virtuellen 

Hauptversammlung zugeschaltet. Die elektronische Zuschaltung ermöglicht jedoch weder 

eine Teilnahme an der Versammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG noch eine 

Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2 AktG. 
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II. Teilnahme  

 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nach § 19 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig 

vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache 

angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum  

22. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein.  

 

Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können sich unter 

 

SynBiotic SE 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 633 

E-Mail: synbiotic@better-orange.de 

 

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur 

Hauptversammlung unter der Internetadresse 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

anmelden.  

 

Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine 

Zugangsberechtigung erforderlich. Aktionären, die spätestens am 8. September 2023,  

00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, werden die 

individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Zugangspasswort) zusammen mit der 

Einladung zur virtuellen Hauptversammlung zugesandt. Bei Eintragungen erst nach diesem 

Zeitpunkt stehen für die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung jedoch die anderweitig 

eröffneten Möglichkeiten der Anmeldung zur Verfügung. Die individuellen Zugangsdaten für 

den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung werden diesen Aktionären 

nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft zugesandt („HV-Ticket"). 

 

Bitte beachten Sie, dass es zu Verzögerungen im Postverkehr kommen kann. Anmeldungen, 

die - gleich aus welchem Grund - erst nach dem 22. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ), bei 

der o.a. Anschrift bzw. im passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 

eingehen, können aus rechtlichen Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden. Wir 

empfehlen Ihnen daher nach Möglichkeit die Anmeldung per E-Mail oder unter Nutzung des 

passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung unter der Internetadresse 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister 

eingetragen ist. Für das Recht zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Anzahl der einem Aktionär in der virtuellen Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist 

demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der virtuellen 

Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden jedoch am 

Tag der virtuellen Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor dem Tag der 

virtuellen Hauptversammlung, d.h. vom 23. September 2023, 00:00 Uhr (MESZ), bis 

einschließlich 29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Löschungen und Eintragungen im 

Aktienregister nicht vorgenommen (sog. Umschreibestopp). Deshalb entspricht der 

Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der virtuellen Hauptversammlung dem Stand 

am Ende des Anmeldeschlusstages, dem 22. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ). Durch 

den Umschreibestopp ist der Handel der Aktien nicht eingeschränkt. 

 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater sowie diesen gemäß § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht 

gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer 

Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt § 135 AktG. 

 

III. Details zum Internetservice und Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 

im Internet 

 

Ab dem 05. September 2023 steht auf der Internetseite der Gesellschaft 

https://www.synbiotic.com/investors-press der passwortgeschützte Internetservice zur 

Verfügung. Über diesen passwortgeschützten Internetservice können Aktionäre (bzw. ihre 

Bevollmächtigten) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der 

elektronischen Briefwahl ausüben und elektronisch Vollmacht und Weisung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, Stellungnahmen einreichen, Widerspruch 

gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einlegen und ihr Rede- und Auskunftsrecht 

ausüben, jeweils wie nachfolgend in den Abschnitten IV., V, VI., VII. und VIII. näher 

beschrieben. Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices auf der Internetseite 

der Gesellschaft https://www.synbiotic.com/investors-press ist eine Zugangsberechtigung 

erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten im vorstehenden Abschnitt „II. Teilnahme".  

 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Versammlung am 

29. September 2023, ab 10:00 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

im passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren in Bild und 

Ton verfolgen und ihre Aktionärsrechte ausüben.  

 

Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des § 118 

Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). 
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IV. Verfahren für die Stimmabgabe  

 

Bevollmächtigung  

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten,  

z.B. durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Intermediär ausüben zu lassen. Auch in 

diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt  

„II. Teilnahme" erforderlich.  

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu 

Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des 

Nachweises der Bevollmächtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis zum 

Ablauf des 28. September 2023, an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-

Adresse erfolgen: 

 

SynBiotic SE 

c/o Better Orange IR & HV AG  

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-33 

E-Mail: synbiotic@better-orange.de  

 

Ein Formular, das zur Vollmachtserteilung verwendet werden kann, wird den Aktionären 

zusammen mit der Mitteilung über die Einberufung der virtuellen Hauptversammlung 

übersandt. Entsprechende Formulare stehen ferner unter  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press. 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten 

auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 

Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung 

erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht 

kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend 

genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

 

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus ab dem 5. September 2023 

über den passwortgeschützten Internetservice unter der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

vor und während der virtuellen Hauptversammlung am 29. September 2023 möglich. Es ist 

auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten 

oder über den passwortgeschützten Internetservice erteilten Vollmacht möglich. 
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Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 29. September 2023 können Vollmachten 

ausschließlich über den passwortgeschützten Internetservice unter der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.synbiotic.com/investors-press erteilt, geändert oder widerrufen 

werden. 

 

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern 

oder sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen richten 

sich das Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächtigung nach besonderen 

Regelungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende 

Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Person oder Institution, um 

Näheres zu erfahren. 

 

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie 

können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer 

jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch  

(Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

ausüben.  

 

Die Nutzung des Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der 

Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice 

erhält. 

 

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Vollmacht an die durch die Gesellschaft benannten 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße 

Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt „II. Teilnahme" erforderlich.  

 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, 

Telefax oder E-Mail an die vorstehend in diesem Abschnitt IV. genannte Anschrift, Telefax-

Nummer oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 28. September 2023 oder ab dem 

5. September 2023 über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 

durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. September 2023 

erteilt, geändert oder widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular für die Erteilung einer 

Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird den Aktionären 

zusammen mit der Mitteilung über die Einberufung der virtuellen Hauptversammlung 

übersandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

zum Download zur Verfügung. 
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Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen 

diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 

abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, 

soweit eine ausdrückliche Weisung vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine 

Weisungen zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zum Einlegen von Widersprüchen 

gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 

dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung.  

 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl  

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der Briefwahl auf elektronischem Weg unter 

Nutzung des passwortgeschützten Internetservice abgeben. Auch in diesem Fall ist eine 

fristgemäße Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt „II. Teilnahme" erforderlich. 

 

Briefwahlstimmen können ab dem 05. September 2023 über den passwortgeschützten 

Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press  

 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung 

durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. September 2023 

abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 

dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der 

elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 

Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder 

sonstige Dritte können sich der elektronischen Briefwahl bedienen. 

 

V. Einreichung von Stellungnahmen 

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach 

§ 130a Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in 

Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer Kommunikation in deutscher Sprache 

einzureichen. Dafür steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten der 

passwortgeschützte Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

zur Verfügung.  
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Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im 

Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB einzureichen. 

Stellungnahmen im Videoformat sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren in den 

Dateiformaten MPEG-4 oder MOV einzureichen; sie dürfen eine Dateigröße von 1 GB nicht 

überschreiten. Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Es sind nur solche 

Stellungnahmen im Videoformat zulässig, in denen der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter 

selbst in Erscheinung tritt. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein 

Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines 

Namens im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht wird.  

 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis 

zum 23. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu 

den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer 

Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens 

vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 24. September 2023, 24:00 Uhr 

(MESZ), in dem nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte 

mit den entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen passwortgeschützten Internetservice 

auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. Anträge und Wahlvorschläge, 

Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in 

Textform oder im Videoformat eingereichten Stellungnahmen werden in der 

Hauptversammlung nicht berücksichtigt; die Ausübung des Auskunftsrechts (dazu unter VIII.) 

das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu unter IX., sowie die 

Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu unter VI.) ist 

ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

 

VI. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung  

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 

sind, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung über den 

passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten während 

der Hauptversammlung, d.h. von der Eröffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer 

Schließung, Widerspruch zu Protokoll des Notars im Wege der elektronischen Kommunikation 

einzulegen. 

 

Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts die Möglichkeit, Widerspruch zu 

Protokoll des Notars zu erklären. 

 

Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen. 
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VII. Rederecht 

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 

sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. Ab Beginn 

der Hauptversammlung wird über den passwortgeschützten Internetservice auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren 

Redebeitrag anmelden können.  

 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach  

§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen (vgl. dazu auch unten unter Ziff. IX.), sowie das 

Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG (vgl. dazu auch unten unter Ziff. VIII.).  

 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im 

passwortgeschützten Internetservice über das System BetterMeeting von  

Better Orange IR & HV AG abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihren 

Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die 

Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) 

mit dem installierten Browser Chrome ab Version 89, Edge ab Version 88 oder Safari ab 

Version 13.1 oder ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone oder Tablet). Mobile Endgeräte mit 

ANDROID-Betriebssystem benötigen als installierten Browser Chrome ab Version 89; mobile 

Endgeräte mit iOS-Betriebssystem benötigen als installierten Browser Safari ab Version 13.1. 

Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom 

Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von 

Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Personen, die sich 

über den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im 

passwortgeschützten Internetservice für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft 

behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. 

Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu 

überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 

VIII. Auskunftsrecht 

 

Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 

Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts (dazu unter VII.) 

ausgeübt werden darf.  

 

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 

Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden 

ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen 

Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  
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Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft 

verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft 

verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen 

nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG außer im 

Wege der Videokommunikation, also im Rahmen des Rederechts und des dafür vorgesehenen 

Verfahrens (oben „VII. Rederecht“), auch im Wege der elektronischen Kommunikation über 

den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der 

Hauptversammlung übermitteln können. 

 

IX. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 

 

Anträge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten gegen einen Vorschlag der Verwaltung 

zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge 

von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern oder 

von Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:  

 

Synbiotic SE  

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

 

per Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 

 

elektronisch: antraege@better-orange.de 

 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die bis 

spätestens 14. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter dieser Adresse, Telefax-Nummer 

oder E-Mail-Adresse eingegangen sind und die weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 

AktG erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

zugänglich gemacht. 

 

Anderweitig adressierte oder später eingereichte Anträge werden nicht berücksichtigt. Anträge 

oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die gemäß § 126 AktG oder 

§ 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung 

gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder 

Wahlvorschlägen auszuüben, sobald der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 
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unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und ordnungsgemäß zur 

Hauptversammlung angemeldet ist.  

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben 

darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommunikation Anträge 

und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (vgl. dazu im Detail oben unter 

VII.). 

 

X. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. Art. 56 SE-

VO 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter 

elektronischer Signatur) an die Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft unter der 

nachstehenden Adresse spätestens am 4. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen 

sein. 

 

postalisch:  

Verwaltungsrat der SynBiotic SE 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München Deutschland 

 

elektronisch (mit qualifizierter elektronischer Signatur): 

synbiotic@better-orange.de  

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

bekannt gemacht. 

 

 

XI. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der 

Gesellschaft/Unterlagen 

 

Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen und Anträge von Aktionären sind 

ab Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.synbiotic.com/investors-press 

 

zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 

derselben Internetadresse bekannt gegeben. 
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Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden 

Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.synbiotic.com/investors-

press zugänglich sein. 

 

XII. Hinweise zum Datenschutz  

 

Die SynBiotic SE verarbeitet als "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung 

personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, 

Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, 

Aktienregisternummer, Nummer des HV-Tickets und die Erteilung etwaiger 

Stimmrechtsvollmachten, Zugangsdatendaten zum passwortgeschützten Internetservice) auf 

Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und 

Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung 

zu ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen 

und Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die SynBiotic SE diese Daten 

nicht von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr 

Depot führende Bank diese personenbezogenen Daten an die SynBiotic SE bzw. den 

Aktienregisterführer. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter ist für die Durchführung der virtuellen Hauptversammlung zwingend 

erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe 

c DS-GVO i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die SynBiotic SE 

verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, 

die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater 

verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der SynBiotic SE. Im Übrigen werden 

personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und 

etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das 

Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 

 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder 

die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher 

oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend 

werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben 

Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen 

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

(Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen 
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im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 

 

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 

Kontaktdaten der SynBiotic SE geltend machen: 

 

SynBiotic SE 

Barer Str. 7 

80333 München 

office@synbiotic.com 

 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SynBiotic SE ist wie folgt erreichbar: 

 

SynBiotic SE 

Barer Str. 7 

80333 München 

office@synbiotic.com 

 

 

München, im August 2023 

 

SynBiotic SE 

 

Der Verwaltungsrat 

 

 


